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Bescheid nach dem Umweltinformationsfreiheitsgesetz (UIG) 

Sehr geehrter Herr Semsrott, 

mit Schreiben vom 23.11.2018 und 16.2_2019 haben Sie die Evaluation zu folgenden 

Rechtsvorschriften beantragt: 

a. Verordnung über Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz im 

Zusammenhang mit der Entlastung von der Energie- und der Stromsteuer in 

Sonderfällen (Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung- SpaEN) 

(21.12.2017) 

b. Gesetz zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme

Kopplung u. zur Eigenversorgung (29.06.2018) (Evaluierung im Rahmen des 

EEG-Erfahrungsberichts) 

c. Gesetz zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren 

Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren Energien 

(EEG 2016) (29.06.2018) (Evaluierung im Rahmen des EEG-Erfahrungsberichts) 

d. Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur 

Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts (EEG 2016) 

(29.06.2018) (Evaluierung im Rahmen des EEG-Erfahrungsberichts) 

e. Gesetz zur Reform der Besonderen Ausgleichsregelung für stromkosten- und 

handelsintensive Unternehmen 
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Hierzu ergeht folgende Entscheidung: 

1. Ihnen wird die Evaluierung der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung in 

Kopie zugesandt; im Übrigen wird der Antrag abgelehnt, da der Anspruch auf 

Informationszugang zu den unter b) bis e) genannten Rechtsvorschriften bereits 

mit der Veröffentlichung des EEG-Erfahrungsberichts erfüllt ist. 

2. Der Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

Begründung: 

1. Gemäß § 3 Abs. 1 UIG haben Sie einen Anspruch auf Einsicht der Evaluierung der 

Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung, da diese Evaluierung bisher nicht 

veröffentlicht wurde. 

Die Evaluierung im Rahmen des EEG-Erfahrungsberichts wurde innerhalb der 

gesetzlichen Pflicht nach § 98 EEG 2017 abgeschossen. Der EEG-Erfahrungsbericht 

wurde am 27. Juni 2018 im Bundeskabinett beschlossen und dem Deutschen 

Bundestag zugeleitet (Drucksache 19/3030 vom 29.6.2018). Das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) hat darüber hinaus die Zwischenberichte der den 

Erfahrungsbericht begleitenden Studien veröffentlicht unter 

https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Recht-Politik/Das EEG/EEG

Erfahrungsberichte-und-Studien/eeg-erfahrungsberichte-und-studien.html 

Insofern ist der Anspruch auf Informationszugang gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 UIG bereits 

erfüllt. 

2. Die Kostenentscheidung beruht auf§ 12 Abs. 1 S. 2 UIG . .  
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Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Sitz in Berlin und 

Bonn erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Dr. Freier 


